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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit zwei Wohnhäusern und einem 
Wirtschaftsgebäude 
 

Objektadresse: 
 

Winterberger Straße 8 / Lennestraße 6 
57392 Schmallenberg 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Schmallenberg, Blatt 811, lfd. Nr. 1, 2, 32 
und 33 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Oberkirchen, Flur 46, Flurstück 237/164 (zu 
bewertende Fläche 289 m²); 
Gemarkung Oberkirchen, Flur 46, Flurstück 180 (zu be-
wertende 2.253 m²); 
Gemarkung Oberkirchen, Flur 46, Flurstück 280 (zu be-
wertende Fläche 837 m²); 
Gemarkung Oberkirchen, Flur 46, Flurstück 277 (zu be-
wertende 24 m²) 
 

 
1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: 
 
 
 
Wertermittlungsgrundlagen: 
 

Gemäß Auftrag des Amtsgerichts Meschede vom 
12.07.2024 soll durch schriftliches Gutachten der Ver-
kehrswert des Versteigerungsobjektes ermittelt werden.  
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
Anwendungshinweise zur ImmoWertV (ImmoWertA) 
Wertermittlungsrichtlinie (WertR)  
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

23.09.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

23.09.2024 (entspricht dem Wertermittlungsstichtag) 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 23.09.2024 wurden die Beteiligten 
durch Schreiben fristgerecht eingeladen. 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Das Wohnhaus und das Einfamilienhaus konnten vollum-
fänglich von außen und innen besichtigt werden. Aufgrund 
des eingestürzten Dachstuhls des Wirtschaftsgebäudes war 
eine vollumfängliche Innenbesichtigung hier nicht mög-
lich, es erfolgte lediglich eine Besichtigung der ehemali-
gen Remise. 
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Die Auswertung der vorliegenden (städtischen) Bauunter-
lagen ergab, dass die im Ortstermin vorgefundene Raum-
aufteilung infolge von Umbauten nicht mehr genau mit 
den in den Akten vorhandenen alten Grundrisszeichnun-
gen übereinstimmt. Die im Gutachten verwendeten Anga-
ben über Flächen beruhen auf eingesehene Unterlagen 
oder teilweise auf Erkenntnisse aus dem Ortstermin. Sie 
werden bei den nachfolgenden Berechnungen als richtig 
unterstellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
der Sachverständige kein Aufmaß erstellt hat und daher 
für die Flächenangaben keine Haftung übernehmen kann. 
Es können daher bei den zugrunde gelegten Flächen ge-
ringe Abweichungen gegeben sein, so dass diese nur im 
Rahmen dieser Wertermittlung gültig sind. Gegebenenfalls 
muss ein gesonderter Auftrag für ein Aufmaß erteilt wer-
den.  
 
Die im Ortstermin anwesenden Beteiligten gaben Aus-
künfte zum Objekt. Da die Richtigkeit dieser Angaben un-
terstellt wird, sind diese Informationen in die Wertermitt-
lung eingeflossen. Demnach sind keine versteckten Män-
gel bekannt.  
 
Eine Anfertigung von Innenfotos im Rahmen des Ortster-
mins wurde gestattet, eine Veröffentlichung im Gutachten 
jedoch ausdrücklich nicht gewünscht. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Angaben aufgrund des Datenschutzes nur im Haupt-
gutachten. 
 
 

Eigentümer lt. Grundbuch: 
 
 
 
Schuldner: 
 
 
 
betreibende Gläubiger: 
 
 
 
 
 

Prozessbevollmächtigter der Gläubi-
ger: 
 

Angaben aufgrund des Datenschutzes nur im Haupt-
gutachten. 
 
 
Angaben aufgrund des Datenschutzes nur im Haupt-
gutachten. 
 
 
Angaben aufgrund des Datenschutzes nur im Haupt-
gutachten. 
 
 
Angaben aufgrund des Datenschutzes nur im Haupt-
gutachten. 
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herangezogene Unterlagen, Erkundi-
gungen, Informationen: 
 

Unterlagen zum Bewertungsobjekt wurden vom Amtsge-
richt und von den Gläubigern überreicht. Zusätzlich wurde 
versucht, noch fehlende Unterlagen durch Akteneinsicht 
und Anfragen bei den städtischen Behörden zu beschaffen. 
Das Gutachten stützt sich daher auf folgende Unterlagen: 
 
 Grundbuchauszug 
 Katasterkarte / Lageübersichtsplan 
 Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 
 Bauunterlagen (Baupläne, Baubeschreibung) 
 aktuelle Bodenrichtwertkarte 2024 
 aktueller Grundstücksmarktbericht Hochsauerlandkreis 

2024 
 aktueller Mietspiegel Hochsauerlandkreis Stand 

01.12.2023 
 Wertgutachten vom 04.11.2003 
 Verkehrswertgutachten GA 125/22 zu AZ 010 K 001/20 
 Örtliche Feststellungen / Fotos 
 
Vom Sachverständigen wurden zu folgenden Themenbe-
reichen Auskünfte eingeholt: 
 
 Altlasten 
 Bergbauliche Verhältnisse 
 Belegungs- und Mietpreisbindung 
 Baulasten 
 Denkmalschutz 
 Bauplanungsrecht 
 Bauordnungsrechtliche Verfahren 
 Beitrags- und Abgabensituation 
 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung 
von: 
 

Durch die Mitarbeiterin XXX wurden folgende Tätigkei-
ten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt: 
 
 Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zustän-

digen Ämtern 
 

 Einsichtnahme und Auswertung der städtischen Bauakte 
 
 Unterstützung des Sachverständigen im Ortstermin und 

Protokollierung 
 
Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch den 
Sachverständigen auf Richtigkeit und Plausibilität über-
prüft, wo erforderlich ergänzt und für dieses Gutachten 
verwendet. 
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1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den als Bewertungsgrundlage notwendigen Einschät-
zungen um Rechtsfragen handelt, die vom Sachverständigen i.d.R. nicht abschließend beurteilt 
werden können. Bei einer abweichenden Beurteilung der Rechtsfragen ist deshalb auch eine Über-
prüfung und ggf. Modifizierung der Wertermittlung erforderlich. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Nordrhein-Westfalen 
 

Kreis: 
 

Hochsauerlandkreis 
 

Gemeinde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortsteil: 
 
 

Schmallenberg ist eine Stadt im Hochsauerlandkreis. Mit 
303 Quadratkilometern ist sie die flächengrößte kreisan-
gehörige Stadt Nordrhein-Westfalens und eine der flä-
chengrößten Städte Deutschlands. Die Handelsstadt an der 
Lenne war im Mittelalter Mitglied der Hanse. Nachweis-
lich gab es in der Kernstadt seit dem 15. Jahrhundert Tex-
tilgewerbe. Vierhundert Jahre später wurde die Stadt mit 
dem Produktionsschwerpunkt Strumpfwaren zum Zentrum 
der Sauerländer Textilindustrie. Dies brachte Schmallen-
berg den Beinamen Strumpfstadt ein. Heute dominieren 
neben der Textilindustrie auch mittelständische Unter-
nehmen vor allem in Industrie und Handwerk. Eine wich-
tige Bedeutung hat aufgrund der wald- und bergreichen 
Lage auch die Holz- und Tourismuswirtschaft. Die Struk-
tur der heutigen Stadt geht auf die kommunale Neugliede-
rung von 1975 zurück. Damals wurden die Stadt Frede-
burg und die Stadt Schmallenberg sowie eine Reihe von 
weiteren Gemeinden zu einer neuen Stadt zusammenge-
schlossen. Bis zur kommunalen Neugliederung gehörte 
Schmallenberg zum Kreis Meschede. Die Bevölkerungs-
dichte in Schmallenberg liegt bei 83 Einwohnern je km². 
Die Einwohnerzahl liegt bei rd. 25.000. Vier staatlich an-
erkannte Kurorte gibt es im Stadtgebiet.  
 
Westfeld ist eine Ortschaft der Gemeinde Schmallenberg 
mit rd. 750 Einwohnern und ein staatlich anerkannter 
Luftkurort. 
 

überörtliche Anbindung / Entfernun-
gen: 
(vgl. Anlage) 
 

Landeshauptstadt: 
Düsseldorf (ca. 112,5 km entfernt) 
 
Autobahnanschluss: 
Bestwig (ca. 22,5 km entfernt) 
 
Bahnhof: 
Silbach (ca. 8,4 km entfernt) 
 
ICE-Bahnhof: 
Soest (ca. 51,1 km entfernt) 
 
Flughafen: 
Paderborn-Lippstadt (ca. 52,2 km entfernt) 
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2.1.1.1 Arbeitslosenstatistik 

Die Kaufkraft einer Stadt und das Preisgefüge auf dem Immobilienmarkt werden auch von der je-
weiligen Arbeitslosenzahl der Region geprägt. Zum Bewertungstag betrug die zuletzt veröffent-
lichte Arbeitslosenquote nach Auskunft der Agentur für Arbeit für 
 
 Land Nordrhein-Westfalen 7,6 % 
 Hochsauerlandkreis 4,9 % 
 Gemeinde Schmallenberg 2,9 % 
 
 
2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
(vgl. Anlage) 
 

Ortsrand; 
Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 7,8 km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in zumutbarer Entfer-
nung; 
Schulen und Ärzte in zumutbarer Entfernung; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) ca. 0,1 km ent-
fernt; 
einfache Wohnlage; als Geschäftslage nur bedingt geeig-
net 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in 
der Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend offene, 1- bis 3-geschossige Bauweise; 
Wohnhäuser und vereinzelt Wirtschaftsgebäude 
 

Beeinträchtigungen: 
 

keine 
 

Topografie: 
 

Flurstücke 180, 280 und 277 
eben 
 
Flurstück 237/164 
starke Hanglage 
 

 
2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage) 
 

Flurstück 180 
 
Straßenfront: 
ca. 35 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 58 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 2.253 m²; 
 
Bemerkungen: 
trapezförmig 
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Flurstück 280 
 
Straßenfront: 
ca. 41 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 19 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 837 m²; 
 
Bemerkungen: 
überwiegend regelmäßig 
 
Flurstück 277 
 
Straßenfront: 
ca. 17 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 1,5 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 24 m²; 
 
Bemerkungen: 
dreieckig 
 
Flurstück 237/164 
 
Straßenfront: 
ca. 37 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 8 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 298 m²; 
 
Bemerkungen: 
unregelmäßig 
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2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Winterberger Straße 
Durchgangs-/Verbindungsstraße; 
Straße mit regem Verkehr 
 
Lennestraße 
Wohnstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
tlw. Gehstreifen vorhanden; 
Parkbuchten nicht ausreichend vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser; 
Kanalanschluss; 
Fernsehkabelanschluss; 
Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge-
meinsamkeiten: 
 

keine Grenzbebauungen; 
Eigengrenzüberbau vom Wirtschaftsgebäude (von Flur-
stück 180 auf Flurstück 280) 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit au-
genscheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 
 
Bergbauliche Verhältnisse: 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft ist das Bewertungsobjekt im 
Altlastenkataster nicht als Verdachtsfläche aufgeführt. 
 
Gemäß schriftlicher Auskunft liegt das Bewertungsgrund-
stück außerhalb verliehener Bergwerksfelder. Im Bereich 
des Grundstücks ist kein Bergbau dokumentiert. Mit berg-
baulichen Einwirkungen ist demnach nicht zu rechnen. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- 
und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie 
in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte einge-
flossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersu-
chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 

 
2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuch-
auszug vor. Hiernach bestehen in Abteilung II des Grund-
buchs folgende (wertbeeinflussende) Eintragungen: 
 
 lfd. Nr. 11: Altenteilsrecht 
 lfd. Nr. 21: Zwangsversteigerung 
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Auftragsgemäß ist der unbelastete Verkehrswert ohne Be-
rücksichtigung der Eintragungen in Abteilung II des 
Grundbuches zu ermitteln. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund-
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutach-
ten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder 
durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen wer-
den. 
 

Herrschvermerke: 
 

nicht vorhanden 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigen-
de) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen 
sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) sind nicht be-
kannt. Diesbezüglich konnten mangels Kontaktaufnahme 
mit dem Schuldner auch keine weiteren Nachforschungen 
und Untersuchungen angestellt werden. 
 

Belegungs-/Mietpreisbindung: 
 

Gemäß schriftlichem Bescheid der zuständigen Behörde 
wurden keine öffentlichen Mittel bewilligt. Es bestehen 
keine Belegungs- und Mietpreisbindungen nach den Best-
immungen des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG 
NRW) und/oder nach dem Wohnungsbindungsgesetz 
(WoBindG). 
 

Dichtheitsprüfung: 
 

Ob eine Zustands- und Funktionsprüfung (ehemals Dicht-
heitsprüfung) der privaten Abwasserleitungen gemäß Lan-
deswassergesetz (LWG) am Bewertungsgrundstück er-
folgte, ist nicht bekannt. 
 

 
2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeich-
nis: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält gemäß schriftlicher Aus-
kunft der zuständigen Behörde keine (wertbeeinflussen-
den) Eintragungen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Denkmalschutz besteht gemäß schriftlicher Auskunft der 
zuständigen Behörde nicht. Eine Unterschutzstellung ist 
auch nicht beabsichtigt. 
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2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungs-
plan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennut-
zungsplan vom 31.07.2021 dargestellt als: 
 
 Flurstück 237/164 (“Lennestr. 6”) = Wohnbaufläche 
 Flurstücke 180 u. 280 (“Winterberger Str. 8”) = Dorfge-

biet 
 Flurstück 277 = Fläche für den Gemeindebedarf 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechts-
kräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von 
Bauvorhaben ist demzufolge nach § 34 BauGB wie folgt 
zu beurteilen: 
 
 Flurstück 237/164 (“Lennestr. 6”) = Allgemeines 

Wohngebiet 
 Flurstücke 180 u. 280 (“Winterberger Str. 8”) = Dorfge-

biet 
 Flurstück 277 = Gemeindebedarfsfläche 
 

 
2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Beim Bauamt existieren lediglich Bauunterlagen zu dem Wohnhaus und Zeichnungen zu 
dem Wirtschaftsgebäude an der Winterberger Str. 8. Zur Lennestraße 6 liegen keinerlei Ak-
ten vor. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführ-
ten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung konnte daher 
lediglich tlw. geprüft werden. Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden hierbei je-
doch nicht festgestellt. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der 
baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. Weitergehende Untersuchungen konnten 
nicht angestellt werden. 
 
 
2.5.4 Bauordnungsrechtliche Verfügungen 

Laut Auskunft der zuständigen Behörde liegt ein bauordnungsrechtliches Verfahren vor. Demnach 
wurde der Eigentümer aufgefordert, das Grundstück für fremde Personen abzusperren. Es ist nicht 
sichergestellt, ob die Statik des Wirtschaftsgebäudes aufgrund des eingebrochenen Dachstuhls 
noch gewährleistet ist. Es handelt sich demnach um die Aufforderung, Sicherungsmaßnahmen ein-
zuleiten und zu gewährleisten. Etwaige Veränderungen der Gebäude ohne Baugenehmigung sind 
nicht bekannt, können aber auch nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücks-
qualität): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
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beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für 
Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG bei-
tragsfrei. 
 

 
2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden schrift-
lich eingeholt. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des 
Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestäti-
gungen einzuholen. 
 
 
2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit zwei Wohnhäusern und einem Wirtschaftsgebäude bebaut (vgl. nachfol-
gende Gebäudebeschreibung). 
 
Das Wohnhaus und das Wirtschaftsgebäude auf der Winterberger Str. 8 werden vollständig vom 
Schuldner eigengenutzt.  
 
Das Einfamilienhaus auf der Lennestr. 6 wird vom Bruder des Schuldners bewohnt. 
 
 
2.9 Drittverwendungsmöglichkeit 

Die derzeitige Nutzung des Grundstückes und des Gebäudes ist nachhaltig gewährleistet. Eine an-
dere Nutzung ist aufgrund des Grundrisszuschnittes, der Ausstattung, der Lage und insbesondere 
des Planungsrechtes lediglich eingeschränkt gegeben. Erweiterungsmöglichkeiten sind ggf. durch 
den weiteren Ausbau des Dachgeschosses vorhanden. Hierzu bedarf es jedoch einer Bauvoranfra-
ge. 
 
Eine Umnutzung des Wohnhauses auf der Winterberger Str. 8 ist wirtschaftlich sinnvoll. Laut Ak-
tenlage kann das Wohnhaus aufgrund der Größe, der Raumaufteilung und des Zuschnittes in ein 
Dreifamilienhaus umgenutzt werden.  
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung 
sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der 
Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden lediglich die offensichtlichen und vor-
herrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können 
Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. 
 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, 
Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr.  
 
Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und 
Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; daher wird im Gutachten die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Baumängel und -schäden wurden so weit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offen-
sichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhande-
nen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. 
Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen.  
 
Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende 
Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 
Aufgrund des eingestürzten Dachstuhls des Wirtschaftsgebäudes war eine Innenbesichtigung 
nicht möglich. 
 
 
3.2 Wohnhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Wohnhaus; 
zweigeschossig; 
unterkellert; 
tlw. ausgebautes Dachgeschoss, Dachraum vorhanden; 
freistehend 
 

Baujahr: 
 

ca. 1958 (gemäß Bauschein) 
 

Modernisierung: 
 

teilweise modernisiert 
 

Flächen und Rauminhalte 
 

Die Wohnfläche beträgt rd. 440 m²; 
die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt rd. 735 m² 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
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Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
 
Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Alters-
struktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die 
konkrete Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung da-
von ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit kei-
nen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kauf-
preisentscheidung hat und somit nicht in der Wertermitt-
lung berücksichtigt werden muss. 
 

Außenansicht: 
 

insgesamt Holzfachwerk mit Ausfachung 
 

 
3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss: 
Kellerflur, Heizungskeller, Lagerkeller 
 
Erdgeschoss: 
Vorraum, (ehemalige) Gastwirtschaft, Fremdenzimmer, Diele, Flur, Wohnzimmer, Vorrat, Küche, 
Wohnküche, Abstellraum, Waschraum 
 
Obergeschoss: 
Diele, Badezimmer, WC, Schlafzimmer, Gäste-Zimmer; 
separate Wohneinheit (Diele, Wohnzimmer, Küche, Vorratsraum, WC, Büro, Badezimmer, Schlaf-
zimmer 
 
Dachgeschoss: 
Diele, 4 Schlafzimmer mit jeweils angrenzenden Badezimmern, nicht ausgebauter DG-Bereich 
(Trockenboden), Lager 
 
Dachraum: 
nicht ausgebaut 
 
 
3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau und Fachwerk (Eiche) 
 

Fundamente: 
 

Splittbeton 
 

Keller: 
 

Ziegelmauerwerk 
 

Umfassungswände: 
 

Schwemmsteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk; 
Eichenholz 
 

Innenwände: 
 

Ziegelmauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

über Kellergeschoss Stahlbeton; 
über Wohngeschosse Holzbalken 
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Treppen: 
 

gepflegt, dem Baujahr entsprechend; 
 
Kellertreppe: 
Beton; 
Handlauf mit Kunststoffüberzug 
 
Geschosstreppe: 
Holzkonstruktion (Eiche) mit Stufen aus Holz (Eiche); 
einfaches Holzgeländer 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Holz mit Lichtausschnitt, Hauseingang 
gepflegt 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach 
 
Dachform: 
Zwerchdach mit Dachgaube 
 
Dacheindeckung: 
Naturschiefer; 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 
 

 
3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffent-
liche Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

normale Ausstattung, vereinzelt technisch überaltert; 
je Raum ein Lichtauslass; 
je Raum ein bis zwei Steckdosen; 
einfache Beleuchtungskörper, einfache Fernmelde- und in-
formationstechnische Anlagen, Klingelanlage, Zähler-
schrank, Kippsicherungen, Fi-Schutzschalter 
 

Heizung: 
 

Zentralheizung; 
Holzvergaser (Baujahr 2010) und Ölkessel (Baujahr 
2018), 
Gussheizkörper 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fens-
terlüftung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

überwiegend zentral über Heizung 
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3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Das Wohnhaus wird in folgende Beschreibungseinheiten aufgeteilt: 
 
 Erdgeschoss  
 Obergeschoss 
 Dachgeschoss 
 
 
3.2.5.2 Erdgeschoss 

Bodenbeläge: 
 

Linoleum und Fliesen; 
Keller Beton und Fliesen 
 

Wandbekleidungen: 
 

Putz, tlw. mit Anstrich, einfachen Tapeten (Raufasertape-
ten), Holzvertäfelungen (ca. 1m hoch),  
Bad: Fliesen, ca. 2 m hoch, darüber Anstrich 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Raufasertapeten, Putz mit Anstrich 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Einfachverglasung, tlw. mit Sprossen 
 
Fensterbänke innen aus Holz, Kunststein; 
Fensterbänke außen aus Betonwerkstein 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
bessere Türen (Eichenholz); 
tlw. mit Glaseinsatz; 
einfache Schlösser und Beschläge; 
Holzzargen 
 

sanitäre Installation: 
 

einfache Wasser- und Abwasserinstallation; 
 
Gäste-WC´s: 
 
2 Stand-WC´s mit Spülkasten, 2 Waschbecken, 1 Urinal; 
tlw. überalterte Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärob-
jekte, farbige Fliesen 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Küchenausstattung: 
 

nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Grundrissgestaltung: 
 

individuell 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

“gefangene” Räume (sind nur durch andere Zimmer zu er-
reichen) 
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3.2.5.3 Obergeschoss 

Bodenbeläge: 
 

Holzdielen, Teppichboden, Fliesen, Parkett 
 

Wandbekleidungen: 
 

glatter, einfacher Putz, tlw. mit Kalkfarbenanstrich, einfa-
chen Tapeten (Raufasertapeten) 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Raufasertapeten, tlw. Holzbalken 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Einfachverglasung; 
tlw. mit Sprossen 
 
Fensterbänke innen aus Holz, Kunststein; 
Fensterbänke außen aus Betonwerkstein 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
bessere Türen (Eichenholz); 
tlw. mit Glaseinsatz; 
einfache Schlösser und Beschläge; 
Holzzargen 
 

sanitäre Installation: 
 

gute Wasser- und Abwasserinstallation; 
 
Bad: 
1 eingebaute Wanne, 1 eingebaute Dusche, 1 wandhän-
gendes WC, 1 Doppelwaschbecken; 
gute Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte 
 
Gäste-WC: 
1 wandhängendes WC, 1 Waschbecken; 
gute Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte 
 
Bad: 
1 Dusche (bodengleich), 1 Waschbecken; 
gute Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte 
 
einfache Wasser- und Abwasserinstallation; 
 
Gäste-WC: 
1 Stand-WC mit Spülkasten, 1 Waschbecken; 
einfache Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte, 
farbige Fliesen 
 

besondere Einrichtungen: 
 

Kachelofen 
 

Küchenausstattung: 
 

nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig, individuell 
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wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

“gefangene” Räume (sind nur durch andere Zimmer zu er-
reichen) 
 

 
3.2.5.4 Dachgeschoss 

Bodenbeläge: 
 

Teppichboden, Fliesen 
 

Wandbekleidungen: 
 

glatter, einfacher Putz, tlw. mit Kalkfarbenanstrich, einfa-
chen Tapeten (Raufasertapeten) 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Raufasertapeten, Holzpaneele 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Einfachverglasung; 
tlw. mit Sprossen 
 
Fensterbänke innen aus Holz, Kunststein; 
Fensterbänke außen aus Betonwerkstein 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
bessere Türen (Eichenholz); 
tlw. mit Glaseinsatz; 
einfache Schlösser und Beschläge; 
Holzzargen 
 

sanitäre Installation: 
 

einfache Wasser- und Abwasserinstallation; 
 
4 Bäder mit jeweils: 
1 Dusche, 1 Stand-WC mit Spülkasten, 1 Waschbecken; 
tlw. überalterte Ausstattung und Qualität, farbige Sani-
tärobjekte, farbige Fliesen, tlw. (elektr.) Zwangsentlüftung 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig, individuell 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

“gefangene” Räume (sind nur durch andere Zimmer zu er-
reichen) 
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3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

Eingangstreppe, Balkon 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

gut 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist normal. 
Es besteht ein geringfügiger Unterhaltungsstau und allge-
meiner Renovierungsbedarf. 
 

 
3.3 Wirtschaftsgebäude 

3.3.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Wirtschaftsgebäude; 
eingeschossig; 
nicht unterkellert; 
Dachgeschoss; 
mit eingeschossigem Anbau samt Dachgeschoss (Remise) 
 

Baujahr: 
 

nicht bekannt; 
Anbau Remise ca. 1948 (gemäß Auskunft des Schuldners) 
Um- und Anbau ca. 1953 (gemäß Bauakte) 
 

Modernisierung: 
 

nicht modernisiert 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Außenansicht: 
 

überwiegend Holzfachwerk mit Ausfachung, tlw. Putz und 
tlw. Schieferverkleidung 
 

 
3.3.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Erdgeschoss: 
Lager und Stallungen 
 
Dachgeschoss: 
Lager 
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3.3.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau und Fachwerk (Eiche) 
 

Fundamente: 
 

nicht bekannt 
 

Keller: 
 

nicht vorhanden 
 

Umfassungswände: 
 

Mauerwerk und Holzfachwerk mit Ausmauerung 
 

Innenwände: 
 

Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Holzbalken 
 

Treppen: 
 

nicht bekannt 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstüren und Tore aus Holz 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach 
 
Dachform: 
Satteldach 
 
Dacheindeckung: 
Naturschiefer; 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 
 

 
3.3.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffent-
liche Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

Remise:  
einfache Ausstattung, technisch überaltert 
 
Wirtschaftsgebäude: abgeklemmt 
 

Heizung: 
 

nicht vorhanden 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fens-
terlüftung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

nicht vorhanden 
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3.3.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.3.5.1 Wirtschaftsgebäude 

Bodenbeläge: 
 

Remise: Beton 
 

Fenster: 
 

Einfachfenster aus Holz mit Einfachverglasung; 
tlw. mit Sprossen 
 

Türen: 
 

einfache Holztüren und Tore 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig 
 

 
3.3.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

keine 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

gut 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

eingestürzter Dachstuhl; 
Fassadenschäden 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist sehr schlecht. 
Das Gebäude ist baufällig und augenscheinlich abbruch-
reif. Der Bereich der Remise ist augenscheinlich und laut 
Auskunft der Beteiligten erhaltungsfähig. 
 

 
3.4 Einfamilienhaus 

3.4.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Einfamilienhaus; 
eingeschossig; 
unterkellert; 
nicht ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 
 

Baujahr: 
 

ca. 1845 (gemäß Aufschrift an der Fassade) 
 

Modernisierung: 
 

teilweise modernisiert 
 

Flächen und Rauminhalte 
 

Die Wohnfläche beträgt rd. 68 m²; 
die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt rd. 224 m² 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Barrierefreiheit: Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
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 Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Alters-
struktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die 
konkrete Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung da-
von ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit kei-
nen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kauf-
preisentscheidung hat und somit nicht in der Wertermitt-
lung berücksichtigt werden muss. 
 

Außenansicht: 
 

überwiegend Holzfachwerk mit Ausfachung, tlw. Putz, 
Schieferverkleidung und Holzverkleidung 
 

 
3.4.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss: 
Vorrat 
 
Erdgeschoss: 
Küche, Badezimmer, Wohn-Esszimmer, Schlafzimmer 
 
Dachgeschoss: 
Lager, nicht ausgebaut 
 
 
3.4.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau und Fachwerk 
 

Fundamente: 
 

nicht bekannt 
 

Keller: 
 

Mauerwerk 
 

Umfassungswände: 
 

Mauerwerk und Holzfachwerk mit Ausmauerung 
 

Innenwände: 
 

Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Keller: Gewölbedecke  
EG: Holzbalken 
 

Treppen: 
 

nicht vorhanden 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Holz mit Lichtausschnitt, Hauseingang 
gepflegt 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach 
 
Dachform: 
Satteldach 
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Dacheindeckung: 
Naturschiefer; 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 
 

 
3.4.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffent-
liche Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

einfache Ausstattung, technisch überaltert; 
je Raum ein Lichtauslass; 
je Raum ein bis zwei Steckdosen; 
einfache Beleuchtungskörper, Zählerschrank, Kippsiche-
rungen 
 

Heizung: 
 

Etagenheizung, mit festen Brennstoffen (Gas), Baujahr ca. 
1985 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fens-
terlüftung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

überwiegend Durchlauferhitzer (Elektro) 
 

 
3.4.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.4.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Die Räumlichkeiten sind überwiegend ausstattungsgleich. Sie werden deshalb nachfolgend in einer 
Ausstattungsbeschreibung zusammengefasst. 
 
 
3.4.5.2 Einfamilienhaus 

Bodenbeläge: 
 

Teppichboden, PVC, Fliesen; 
Gewölbekeller mit Beton und Kiesbeton 
 

Wandbekleidungen: 
 

einfachen Tapeten (Raufasertapeten), tlw. Holzverklei-
dungen; 
Bad: raumhoch Fliesen 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Raufasertapeten 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Doppelverglasung; 
tlw. mit Sprossen 
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Türen: 
 

Zimmertüren: 
bessere Türen (Eichenholz); 
einfache Schlösser und Beschläge; 
Holzzargen 
 

sanitäre Installation: 
 

gute Wasser- und Abwasserinstallation; 
 
Bad: 
1 eingebaute Dusche, 1 Stand-WC, 1 Waschtisch, 1 
Waschmaschinenanschluss; 
einfache Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte 
 

besondere Einrichtungen: 
 

Kachelofen 
 

Küchenausstattung: 
 

nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

keine wesentlichen erkennbar 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig, individuell 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

“gefangene” Räume (sind nur durch andere Zimmer zu er-
reichen) 
 

 
3.4.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

keine 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

ausreichend 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist normal. 
Es besteht ein geringfügiger Unterhaltungsstau und allge-
meiner Renovierungsbedarf. 
 

 
3.5 Nebengebäude 

Gartenschuppen in Holzbauweise (Flurstück 280) 
 
 
3.6 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen von Hausanschlüssen bis an das öffentliche Netz, Wegebefestigungen, Hofbe-
festigungen, befestigte Stellplatzflächen, Terrasse, Stützmauer, Treppenanlage, Gartenanlagen und 
Pflanzungen, Einfriedung (Mauer, Zaun, Hecken) 
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3.7 Allgemeinbeurteilung und weitere Hinweise 

Am örtlichen Immobilienmarkt gibt es in begrenzter Anzahl Vergleichs- und Erfahrungswerte der 
Makler, Banken und Sparkassen und des örtlich zuständigen Gutachterausschusses. Die Durch-
schnittswerte beziehen sich überwiegend auf schadensfreie Objekte.  
 
Das Bewertungsobjekt befindet sich, wie der Bodenrichtwert bereits ausweist, in einer einfachen 
Lage im Ortsteil Westfeld. Das Wohnumfeld ist ländlich geprägt und besteht überwiegend aus Ein-
/Zweifamilienhäusern sowie aus landwirtschaftlichen Betrieben bzw. Gebäuden.  
 
Der Schuldner nutzt das Wohnhaus (mit ehemaliger Gaststätte) und das Wirtschaftsgebäude selbst. 
Das Einfamilienhaus wird von einem Familienmitglied bewohnt. 
 
Das Wohnhaus befindet sich in einem baujahrestypischen baulichen Zustand. Größere Modernisie-
rungen wurden in den letzten Jahren nicht vorgenommen. Bauschäden oder Baumängel waren je-
doch augenscheinlich nicht zu erkennen und sind laut Auskunft der Beteiligten auch nicht vorhan-
den. Unabhängig von der Funktionalität entsprechen einige Ausstattungsmerkmale nicht mehr dem 
heutigen Zeitgeschmack. Im Obergeschoss wurde eine eigenständige Mieteinheit geschaffen 
(Wohnung OG rechts). Das Erdgeschoss, der linke Teil des Obergeschosses und das Dachgeschoss 
sind miteinander verbunden. Aktuell wird dieser Teil als Wohnbereich und ehemalige Gaststätte 
genutzt. Die derzeitige Raumaufteilung kann den (tlw. überarbeiteten) Grundrisszeichnungen ent-
nommen werden. Aufgrund der Eigennutzung, der Baulichkeit, des Zustandes, der Nutzungsauftei-
lung und der vorhandenen Wohnfläche wird unterstellt, dass das Wohnhaus nachhaltig als Dreifa-
milienhaus genutzt werden kann. Hierfür müssen Investitionen für eine Wohnungstrennung, 
(Neu)Aufteilung und Zugangsregelung eingeplant werden. 
 
Das Wirtschaftsgebäude ist – auch wenn ein Teilbereich noch als Lager genutzt wird – baufällig 
und augenscheinlich abbruchreif. Der Dachstuhl des Gebäudes ist eingestürzt und an der Fassade 
sind vollumfänglich Feuchtigkeitsschäden zu erkennen. Es existiert eine Genehmigung zur “Besei-
tigung eines baufälligen ehemaligen Wirtschaftsgebäudes” vom 22.04.2020 seitens der Stadt 
Schmallenberg. Dies bedeutet, dass bereits vor mehr als 4 Jahren ein Antrag auf Abriss gestellt 
wurde. Bereits seit dieser Zeit war das Gebäude offensichtlich nicht mehr wirtschaftlich nutzbar. 
Das Dach des Gebäudes ist somit mittlerweile seit mehr als 4 Jahren nicht gedeckt und das obere 
Geschoss bzw. das gesamte Gebäude den Witterungen (insbesondere Regen und Schnee) ausge-
setzt. Hier ist von erheblichen (Folge-)Schäden im Inneren des Gebäudes auszugehen. Über den 
genauen baulichen Zustand und die Ausstattung im Inneren können keine gesicherten Auskünfte 
erteilt werden, da ein Zutritt nicht möglich war. Der Teilbereich der Remise wird aktuell noch ge-
nutzt und kann auch nachhaltig sinnvoll (als Lager) genutzt werden. Wie hoch die Kosten für eine 
mögliche Sanierung des restlichen Gebäudes – wenn überhaupt möglich – sind, kann nicht abge-
schätzt werden.  
 
Das Einfamilienhaus befindet sich in einem guten Pflegzustand. Dies insbesondere aufgrund von 
zahlreichen Modernisierungen, welche zwischen 2010 und 2018 erfolgten. Der bauliche Zustand 
und die Ausstattung sind demnach als normal einzustufen. Aufgrund der aktuellen Nutzung, der 
Baulichkeit und des Zustandes wird unterstellt, dass das Gebäude auch nachhaltig als Einfamilien-
haus genutzt werden kann. Für die Erneuerung der defekten Heizung müssen jedoch Investitionen 
eingeplant werden. 
 
Die altersbedingte Ausstattung, der bauliche Zustand und die Abnutzungserscheinungen 
werden im Rahmen der Wertermittlung bereits über die Normalherstellungskosten (NHK), 
die marktübliche Miete und die wirtschaftliche Restnutzungsdauer bestimmt und berück-
sichtigt. 
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Der zukünftige Umfang möglicher Investitionen obliegt dem jeweiligen Eigentümer, weshalb im 
Rahmen der Wertermittlung lediglich zwingend notwendige Maßnahmen für die Beseitigung von 
Baumängeln oder Bauschäden berücksichtigt werden. Für das Wirtschaftsgebäude würden erhebli-
che Maßnahmen bzw. Kosten anfallen, diese sind seriös aber nicht zu ermitteln. Im Rahmen dieser 
Wertermittlung wird der Großteil des Wirtschaftsgebäudes daher als “wertneutral” angesehen. Es 
werden später lediglich rein informativ etwaige Abrisskosten ermittelt und ausgewiesen. Für den 
noch nutzbaren Teilbereich der Remise wird ein pauschaler Zeitwert angesetzt. 
 
Unterlagen über den Einheitswert und den Versicherungswert lagen nicht vor. 
 
Meine Ermittlungen habe ich mit dem Ortstermin abgeschlossen und die Unterlagen zum Bewer-
tungsstichtag ausgewertet. 
 
Nachträglich eingetretene Änderungen konnten daher in diesem Gutachten nicht berücksichtigt 
werden.  
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten, Teilgrundstücke 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit zwei Wohnhäusern und einem Wirtschaftsge-
bäude bebaute Grundstück in 
57392 Schmallenberg 
Winterberger Straße 8 / Lennestraße 6 
zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 ermittelt. 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Schmallenberg 811 1, 2, 32, 33 
 

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche 
Oberkirchen 46 237/164 289 m² 
Oberkirchen 46 180 2.253 m² 
Oberkirchen 46 280 837 m² 
Oberkirchen 46 277 24 m² 
 

Fläche insgesamt:   3.403 m²  
 
Das Bewertungsobjekt wird zum Zwecke dieser Wertermittlung in Teilgrundstücke aufgeteilt. Bei 
diesen Teilgrundstücken handelt es sich um selbstständig veräußerbare Teile des Gesamtobjekts. 
Für jedes Teilgrundstück wird deshalb nachfolgend zunächst eine getrennte Verkehrswertermittlung 
durchgeführt. D. h. es wird jeweils eine eigenständige Verfahrenswahl getroffen und ein eigener 
Verkehrswert aus dem bzw. den Verfahrenswerten abgeleitet. Zusätzlich wird jedoch abschließend 
auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts ausgewiesen. 
 

Teilgrundstücksbezeichnung Nutzung/Bebauung Fläche 
Flurstück 237 Einfamilienhaus 289 m² 
Flurstück 180 Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude 2.383 m² 
Flurstück 280 unbebaut (Parkplatz) 707 m² 
Flurstück 277 unbebaut (Weg) 24 m² 
Summe der Teilgrundstücksflächen:  3.403 m² 
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4.2 Vorbemerkungen 

Definition des Verkehrswerts 
Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: "Der Verkehrswert wird durch den 
Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonsti-
gen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."  
 
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung geführt, in die 
u.a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift vorgelegten  
Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gut-
achterausschuss einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. 
Die gewonnenen Erkenntnisse werden regelmäßig im Grundstücksmarktbericht vom Gutachter-
ausschuss veröffentlicht. Die für die Wertermittlung grundlegenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften sowie die im Gutachten verwendete Literatur sind in der Anlage "Literaturverzeich-
nis" aufgeführt. 
 
 

Aufgrund des Eigengrenzüberbaus vom Flurstück 180 auf das angrenzende Flurstück 280 ist 
der gesamte Gebäudeüberbauteil eigentumsrechtlich dem Stammgrundstück Flurstück 180 
zuzuordnen. Das ganze Gebäude ist somit wesentlicher Bestandteil des Stammgrundstückes. 
Versteigert wird demnach das Gesamtgebäude mit dem Einzelgrundstück, dem es als 
Stammgrundstück eigentumsmäßig zugeordnet ist.  
 
Wertrelevante Informationen über eine etwaige vereinbarte Geldrente (Überbaurente) oder 
ein Verzicht auf Überbaurente liegen nicht vor. Es besteht für das überbaute Grundstück 
maximal der Anspruch auf Zahlung einer Überbaurente, welche sich an die überbaute 
Grundstücksgröße und den Bodenwert zum Zeitpunkt des Überbaus orientiert.  
 
Auf die Ermittlung gegenseitiger Ansprüche und Verpflichtungen aus dem Überbau wird 
aufgrund der Geringfügigkeit im Rahmen dieser Wertermittlung verzichtet. 
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4.3 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flurstück 237/164 

4.3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände 
dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 
Satz 2 ImmoWertV 21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewer-
tungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üb-
licherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) 
Eigennutzung bestimmt sind. 
Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurtei-
lung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als 
Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen 
Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 
Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das 
Ergebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige 
Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 
Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV 
21) ergibt sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der bauli-
chen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Er-
tragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Ver-
gleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herange-
zogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche La-
gewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusam-
mengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde 
bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nach-
stehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichun-
gen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grund-
stücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und 
Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind 
durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungs-
grundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu be-
rücksichtigen. Dazu zählen insbesondere: 

 besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

 Baumängel und Bauschäden, 

 grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

 Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

 Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwert-
bar sind. 
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4.3.2 Bodenwertermittlung  

Nach der Wertermittlungsverordnung ist der Bodenwert getrennt vom Wert der baulichen und sons-
tigen Anlagen in der Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 15 i.V. mit § 16 Im-
moWertV).  

Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwer-
termittlung herangezogen werden (§ 9 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche 
Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zusammen-
gefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von 
dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Umständen – wie: Erschließungszustand, 
spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – 
bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bodenricht-
wert.  

 
4.3.2.1 Bodenwert des Bewertungsobjektes 

Der zuletzt vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte veröffentlichte beitrags-
/abgabenfreie Bodenrichtwert wurde aus der Bodenrichtwertkarte (siehe Anlage) und dem Grund-
stücksmarktbericht entnommen. Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wer-
termittlungsstichtag und der wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale wird der Bodenwert zum Wer-
termittlungsstichtag wie folgt geschätzt: 
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (einfache Lage) 45,00 €/m² 
zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = Wohnbaufläche 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I-II 
Bauweise = offen 
Fläche = 500 - 700 m 
 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 23.09.2024 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = Wohnbaufläche 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I 
Bauweise = offen 
Grundstücksfläche (f) = 289 m² 
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Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag 23.09.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks 
angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 45,00 €/m²  

 
II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2024 23.09.2024   1,00 E1 

 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage einfache Lage einfache Lage   1,00 E2 
Art der baulichen 
Nutzung 

Wohnbaufläche Wohnbaufläche)   1,00 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 45,00 €/m²  
Fläche (m²) 500 - 700 289   1,13 E4 
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00 E5 
Vollgeschosse I-II I   1,00 E6 
Bauweise offen offen   1,00 E7 
Topographie ./. Hanglage   0,75 E8 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht-
wert 

 = 38,14 €/m²  

 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 38,14 €/m²  
Fläche    289 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 11.022,46 € 

rd.  11.000,00 € 
 

 
Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag insgesamt 11.000,00 €. 
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4.3.2.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der Aktualität des Bodenrichtwertes keine wesentlichen 
Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind. 
 

E2 

Die Lage des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen Grundstü-
ckes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E3 

Die Nutzungsart des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen 
Grundstückes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforder-
lich. 
 
E4 
Der zuständige Gutachterausschuss hat Umrechnungskoeffizienten für abweichende Grundstücks-
merkmale, hier Grundstücksgröße, ausgewiesen. Bei einer Richtwertgröße von 500 – 700 m² und 
einer Größe des Bewertungsrundstückes von 289 m² beträgt der Faktor ca. 1,13 (1,18 / 1,04). 
 

E5 

Beim Bewertungsgrundstück handelt es sich wie beim Richtwertgrundstück um baureifes Land. Ei-
ne zusätzliche Anpassung ist daher nicht erforderlich. 
 

E6 

Die Anzahl der Vollgeschosse entspricht dem Mittel der durchschnittlichen Grundstücke und der 
Bebauung in der Richtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E7 

Das Bewertungsgrundstück ist wie das Bodenrichtwertgrundstück mit offener Bauweise definiert. 
Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E8 

Aufgrund der Topographie ist die Baufläche des Grundstückes stark eingeschränkt. Der Sachver-
ständige hält daher einen Abschlag in Höhe von 25 % für marktgerecht. 
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4.3.3 Sachwertermittlung  

4.3.3.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 
21 beschrieben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf 
dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie 
der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswir-
kungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grund-
stücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 
ImmoWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätz-
lich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be-
triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstel-
lungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Ge-
bäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst 
worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durch-
schnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schät-
zung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt. 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sach-
wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des 
Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbar-
keit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (all-
gemeine Wertverhältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Die-
se sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen 
und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. 
Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt da-
mit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisver-
gleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige 
Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung 
ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 Im-
moWertV 21). 
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4.3.3.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der 
Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichba-
re Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte 
von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hin-
zuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Ge-
bäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die 
Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskos-
ten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des 
Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten 
für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 
Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten be-
reits enthalten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durch-
schnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durch-
schnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 
Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgeleg-
ter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich ge-
nutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs-
daten zugrunde liegenden Modell.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Rest-
nutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni-
sierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor-
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter-
mittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
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Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linea-
ren Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes 
und der jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude 
ermittelt.  

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise 
besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbau-
zuschlag) können durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten be-
rücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anla-
gen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücks-
grenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanla-
gen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht 
mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger 
Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grund-
stücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch ange-
passten Sachwertfaktors. 
Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entspre-
chenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Sub-
stanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrund-
stücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen 
mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten 
Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch ei-
ne Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichti-
gen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpas-
sung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbe-
sondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
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Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her-
stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.3.3.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung    Einfamilienhaus 
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  672,00 €/m² BGF 
Berechnungsbasis    
 Brutto-Grundfläche (BGF)  x  223,74 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile  +  0,00 € 
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im Ba-
sisjahr 2010  

 =  150.353,28 € 

Baupreisindex (BPI) 23.09.2024 (2010 = 100)  x  182,7/100 
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag  

 =  274.695,44 € 

Regionalfaktor  x  1,000 
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag  =  274.695,44 € 
Alterswertminderung    
 Modell    linear 

 Gesamtnutzungsdauer (GND) 
 Restnutzungsdauer (RND) 

   80 Jahre 
 38 Jahre 

 prozentual    52,50 % 

 Faktor  x  0,475 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  130.480,33 € 
 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  130.480,33 € 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen An-
lagen 

 10.438,43 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 140.918,76 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  11.000,00 € 
vorläufiger Sachwert = 151.918,76 € 
Sachwertfaktor  1,12 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge   0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 170.149,01 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  3.000,00 € 
Sachwert  = 167.149,01 € 
 rd. 167.000,00 € 
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4.3.3.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Allgemeiner Hinweis 

Das Sachwertverfahren wird nach dem Modell des zuständigen Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte ermittelt. Das Modell zur Ableitung von Sachwertfaktoren kann dem aktuell gültigen 
Grundstücksmarktbericht des entsprechenden Gutachterausschusses entnommen werden. 
 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen – BGF) wurde von mir anhand der vor-
liegenden Eintragungen in der Katasterkarte überschlägig durchgeführt und auf Plausibilität über-
prüft. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausga-
be 1987 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.  
 

Herstellungskosten 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden 
Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem 
Wertermittlungsobjekt nach Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag 
unter Zugrundelegung zeitgemäßer, wirtschaftlicher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung 
der durchschnittlichen Herstellungskosten sind in der Regel modellhafte Kostenkennwerte zugrunde 
zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind (Normalherstel-
lungskosten mit dem Basisjahr 2010 – NHK 2010). Diese sind mit der Anzahl der entsprechenden 
Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren. Der Ansatz der NHK 2010 ist aus [1], Ka-
pitel 3.01.1 entnommen. 
 
 
Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Einfamilienhaus 
Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 0,5 0,5    
Dach 15,0 %  0,5   0,5 
Fenster und Außentüren 11,0 %   1,0   
Innenwände und -türen 11,0 % 0,5 0,5    
Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %   1,0   
Fußböden 5,0 %   1,0   
Sanitäreinrichtungen 9,0 %  0,2 0,8   
Heizung 9,0 %   1,0   
Sonstige technische Ausstattung 6,0 %   1,0   
insgesamt 100,0 % 17,0 % 26,3 % 49,2 % 0,0 % 7,5 % 
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Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
 
Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplat-
ten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemä-
ßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Standardstufe 2  ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestri-
chen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dach-
dämmung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 5 
hochwertige Eindeckung z.B. aus Schiefer oder Kupfer, Dachbegrünung, befahrbares Flach-
dach; aufwendig gegliederte Dachlandschaft, sichtbare Bogendachkonstruktionen; Rinnen 
und Fallrohre aus Kupfer; Dämmung im Passivhausstandard 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wär-
meschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestri-
chen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Standardstufe 2 massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holzständer-
wände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 3 Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Estrich); 
geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise ge-
fliest 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch 
gefliest 

Heizung 
Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Un-
terverteilung und Kippsicherungen 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: freistehend 
Gebäudetyp: KG, EG, nicht ausgebautes DG 
 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standardstufe tabellierte  

NHK 2010 
relativer  

Gebäude-
standardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 
1 545,00  17,0 92,65 
2 605,00  26,3 159,12 
3 695,00  49,2 341,94 
4 840,00  0,0 0,00 
5 1.050,00  7,5 78,75 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  672,46 
 gewogener Standard = 2,7 

 
Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 
zwischen die tabellierten NHK. 
 
NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 672,46 €/m² BGF 
 rd. 672,00 €/m² BGF 
 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden 
pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere 
die dem Sachwertmodell des Gutachterausschusses zu Grunde liegenden bzw. die in [1], Kapitel 
3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten 
bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen 
einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschlä-
ge. 
 

Baupreisindex 

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche 
Herstellungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermitt-
lungsstichtag veränderten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen 
Bundesamt zum Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der bauli-
chen Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröf-
fentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 
2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten als auch die auf 
die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre umgerechneten Baupreisindizes 
sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.  
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Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Auf-
grund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung 
der Regionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 
 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behörd-
liche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 
 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin erfasst und pauschal bzw. 
prozentual in ihrem Sachwert geschätzt. Grundlage sind die dem Sachwertmodell des Gutachteraus-
schusses zu Grunde liegenden bzw. in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte für durch-
schnittliche Herstellungskosten. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sach-
wertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

prozentuale Schätzung: 8,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(130.480,33 €) 

10.438,43 € 

Summe 10.438,43 € 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für 
die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist 
deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls dem Sachwertmodell 
des Gutachterausschusses bzw. aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen. Die GND beträgt modelkon-
form pauschal 80 Jahre. 
 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" 
abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird al-
lerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesent-
liche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen un-
mittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung 
in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten 
oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 
3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 
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Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus  

Das ca. 1845 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen 
zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet. 
Hieraus ergeben sich 10,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt 
ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 
Begründung 

Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wär-
medämmung 4 1,5 0,0 B01 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 2,0 0,0 B02 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, 
Wasser, Abwasser) 2 1,0 0,0 B03 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 2,0 B04 

Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 0,0  

Modernisierung von Bädern 2 1,5 0,0 B06 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, 
Fußböden, Treppen 2 1,5 0,0 B07 

Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 1,0 0,0 B08 

Summe  8,5 2,0  

 

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten 

B01 

 Erneuerung der Dacheindeckung, ca. 2015 

B02 

 Erneuerung der Fenster, ca. 2015 

B03 

 Erneuerung sämtlicher Leitungssysteme, ca. 2005 

B04 

 unterstellte notwendige Erneuerung des Heizkessels 

B06 

 Erneuerung des Badezimmers, ca. 2018 
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B07 

 Erneuerung des Innenausbaus, ca. 2018 

B08 

 Optimierung der Grundrissgestaltung zum Zwecke einer wohngerechten Nutzung 
 
 
Ausgehend von den 10,5 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad 
„mittlerer Modernisierungsgrad“ zuzuordnen. 
In Abhängigkeit von: 

 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
 dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2024 – 1845 = 179 Jahre) ergibt sich eine (vor-

läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 179 Jahre =) 0 Jahren 
 und aufgrund des Modernisierungsgrads „mittlerer Modernisierungsgrad" ergibt sich für das Ge-

bäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV 21" eine (modifizierte) Restnut-
zungsdauer von 38 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1982. 
 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und 
der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zu-
grundeliegende Alterswertminderungsmodell zugrunde zu legen. Die Alterswertminderung der Ge-
bäude erfolgt nach dem linearen Abschreibungsmodell. 
 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektartspezifische Sachwertfaktor wird auf der Grundlage  

 der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses  
wie folgt bestimmt: 
 
Sachwertfaktor = ((-23,898 x ln(Sachwert) + 306,085)/100 + 1) x Kf(Stadt/Gemeinde) x Kf (Orts-
teilgröße) x Kf (Gebäudeart) 
 
Kf (Stadt/Gemeinde) = Schmallenberg = 1,03 
Kf (Ortsteilgröße) = unter 1.200 = 0,90 
Kf (Gebäudeart) = EFH = 1,00 
 
Sachwertfaktor = ((-23,898 x ln(152.000) + 306,085)/100 + 1) x Kf(1,03) x Kf (0,90) x Kf (1,00) 
= rd. 1,12 
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Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors ausreichend be-
rücksichtigen. Aus diesem Grund ist kein zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder 
Abschläge erforderlich. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sach-
wertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berück-
sichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden 
sind. 
Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis 
erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderli-
chen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen 
werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten markt-
angepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher 
Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwen-
dige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 
 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
unterstellte Modernisierungen  -3.000,00 € 
 Erneuerung Heizungsanlage -3.000,00 €  
Summe -3.000,00 € 

 
  



Dennis von Schamann  GA 304/24 Seite 47 von 91 
 

 
Winterberger Straße 8 / Lennestraße 6, 57392 Schmallenberg 

 

4.3.4 Ertragswertermittlung  

4.3.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbe-
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reiner-
trag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer 
für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaf-
tungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei-
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge-
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisie-
rung des Reinertrags bestimmt.  
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund-
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdau-
er der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.  
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswert-
verfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben wür-
de, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt 
somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Ge-
samt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrenten-
barwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwen-
dung des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermit-
telt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertrags-
wert der baulichen Anlagen“ zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite-
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
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4.3.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüb-
lich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den übli-
chen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) 
auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde ge-
legt werden, wenn diese marktüblich sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, 
nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung 
von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die 
Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge 
zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) lau-
fend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instand-
haltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.  
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die 
durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vo-
rübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung be-
stimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfol-
gung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 
und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in 
Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Roher-
trag auf die Mieter umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, 
für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrund-
stück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Er-
tragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz 
des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung 
im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Er-
gebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 
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Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertrags-
wertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt er-
fasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Rest-
nutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni-
sierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor-
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter-
mittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend be-
rücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbe-
sondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her-
stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.3.4.3 Ertragswertberechnung 

Gebäude  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 
        
 lfd. 

Nr. 
Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) bzw. 

(€/Stk.) 
monatlich  

(€) 
jährlich  

(€) 
Einfamilienhaus  1 EFH  68,00  7,00 476,00 5.712,00 
Summe   68,00 -  476,00 5.712,00 
 
Die tatsächliche Nettokaltmiete weicht wegen „Eigennutzung“ von der marktüblich erzielba-
ren Nettokaltmiete jährlich um -5.712,00 € ab. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage 
der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21).  
 
jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Net-
tokaltmieten) 

 5.712,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 
 

 
1.294,84 € 

jährlicher Reinertrag = 4.417,16 € 
Reinertragsanteil des Bodens 
0,50 % von 11.000,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 
 

 
55,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 4.362,16 € 
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 0,50 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 38 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 

34,530 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 150.625,38 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  11.000,00 € 
vorläufiger Ertragswert  = 161.625,38 € 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 161.625,38 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  3.000,00 € 
Ertragswert  = 158.625,38 € 
 rd. 159.000,00 € 
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4.3.4.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Allgemeiner Hinweis 

Das Ertragswertverfahren wird nach dem Modell des zuständigen Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte ermittelt. Das Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen kann dem aktuell gül-
tigen Grundstücksmarktbericht des entsprechenden Gutachterausschusses entnommen werden. 
 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Wohnfläche wurde von mir anhand der ermittelten Bruttogrundfläche überschlägig abgeleitet 
und auf Plausibilität überprüft. Die (Berechnungen der) Wohn- bzw. Nutzflächen können demzu-
folge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abwei-
chen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Net-
tokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich 
zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für 
mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke  

 aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht und  

 aus dem aktuellen Mietspiegel des Hochsauerland- und Märkischen Kreises sowie der Stadt 
Schwerte 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt.  
Die wesentlichen Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflus-
senden Eigenschaften (Gebäudeart, Lage, Ausstattung und Modernisierungen) wurden durch ent-
sprechende Anpassungen berücksichtigt. 
 
Der Sachverständige schätzt eine Miete in Höhe von rd. 7,00 €/m² für marktüblich und nachhaltig 
erzielbar. 
 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt-
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be-
wirtschaftungskostenanteil) bestimmt. Dieser Wertermittlung werden u. a. die veröffentlichten 
durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass das-
selbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der zuständige Gutachterausschuss bei der 
Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde gelegt hat. 
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Bewirtschaftungskosten (BWK) 
BWK-Anteil    

Verwaltungskosten    
Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg.  351,00 € 351,00 € 
Gewerbe  --- % vom Rohertrag --- € 
Instandhaltungskosten    
Wohnen Wohnungen (Whg.) 68,00 m²  13,80 €/m² 938,40 € 
Mietausfallwagnis    
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag  114,24 € 
Gewerbe ---  --- € 
Summe   1.294,84 € 

 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage 

 der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses 
bestimmt. 
Der mittlere Liegenschaftszinssatz für freistehende Einfamilienhäuser beträgt 1,1, die Standardab-
weichung 1,1. 
Aufgrund der wertbeeinflussenden Faktoren (Miete, Restnutzungsdauer, Wohnfläche und Boden-
richtwert) hält der Sachverständige einen Liegenschaftszinssatz in Höhe von 0,50 als marktgerecht. 
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes ausrei-
chend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist keine zusätzliche Marktanpassung durch marktübli-
che Zu- oder Abschläge erforderlich. 
 

Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer 

Siehe hierzu die ausführliche Erläuterung in der Sachwertermittlung. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Er-
tragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend be-
rücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt wor-
den sind. 
 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
Unterstellte Modernisierungen  -3.000,00 € 
 Erneuerung Heizungsanlage -3.000,00 €  
Summe -3.000,00 € 
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4.3.5 Ableitung des Teilgrundstückswerts aus den Verfahrensergebnissen 

Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Wahl der Wertermittlungsverfahren“ dieses Verkehrswertgutachten enthält die Be-
gründung für die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen 
Wertermittlungsverfahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertrags-
wert- als auch das Sachwertverfahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen 
(Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umset-
zungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des 
Verkehrswerts. 
Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entschei-
dend von zwei Faktoren ab: 

 von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanz-
wertorientierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

 von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des 
Verfahrensergebnisses erforderlichen Daten. 

 

Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 
Einfamilienhäuser in dieser Lage, Größe, Ausstattung und mit der Nutzbarkeit des Bewertungsob-
jekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsverfahren beschriebenen Gründen als Eigen-
nutzungsobjekt erworben. 
Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die 
Sachwertermittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem er-
mittelten Sachwert abgeleitet. 
Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens 
(eingesparte Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) 
von Interesse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszins-
satz und marktübliche Mieten) erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wur-
de deshalb stützend angewendet. 
 
Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 
Der Sachwert wurde mit rd. 167.000,00 € und der Ertragswert mit rd. 159.000,00 € ermittelt. 
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Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnis-
sen dieser Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. § 6 
Abs. 4 ImmoWertV 21. 
Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich 
von den für die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preis-
bildungsmechanismen und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren 
Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 
Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu be-
wertenden Objektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das 
Gewicht 0,40 (a) beigemessen. 
Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren 
in sehr guter Qualität (genauer Bodenwert, örtlicher Sachwertfaktor) und für die Ertragswertermitt-
lung in sehr guter Qualität (ausreichend gute Vergleichsmieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz) zur 
Verfügung. 
Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwert-
verfahren das Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen. 
Insgesamt erhalten somit 

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c)  1,00 (d) = 1,00 und 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,40 (a)  1,00 (b) = 0,40. 
Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: 
[167.000,00 €  1,000 + 159.000,00 €  0,40]  1,40 = rd. 165.000,00 €. 
 
4.3.6 Wert des Teilgrundstücks Flurstück 237 

Der Wert für das Teilgrundstück Flurstück 237 wird zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 
mit rd. 

165.000,00 € 
geschätzt. 
 
Der vorstehende Wert gilt sowohl im Rahmen einer Gesamtversteigerung als auch Einzelver-
steigerung.  
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4.4 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flurstück 180 

4.4.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände 
dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 
Satz 2ImmoWertV 21) ist der Verkehrswert des Bewertungsgrundstücks mit Hilfe des Ertrags-
wertverfahrens (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) zu ermitteln, weil für Grundstücke mit der 
Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks der marktüblich erzielbare Ertrag bei der Kaufpreisbildung 
im Vordergrund steht. 
Der vorläufige Ertragswert wird auf der Grundlage des Bodenwerts und des Reinertrags, der Rest-
nutzungsdauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes ermittelt. 
Zudem sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen. 
Dazu zählen: 

 besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

 Baumängel und Bauschäden, 

 grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

 Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

 Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbständig verwertbar 
sind. 

 
Mangels Vergleichspreisen für Dreifamilienhäuser konnte das Vergleichswertverfahren nicht ange-
wandt werden. Auch hat der zuständige Gutachterausschuss für Dreifamilienhäuser keine Sachwert-
faktoren ermittelt und ausgewiesen. Das Sachwertverfahren konnte somit ebenfalls nicht angewandt 
werden.  
 

Der derzeitige Zustand bzw. die derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten des Wirtschaftsgebäudes lassen 
augenscheinlich keine anderweitige wirtschaftliche (Um-)Nutzung zu. Das Wirtschaftsgebäude 
wird daher wie bereits erläutert größtenteils im Rahmen der Wertermittlung als wertneutral angese-
hen. Lediglich der noch zu nutzende Gebäudeteil der ehemaligen Remise wird mit einem pauscha-
len Wert bewertet. Informativ erfolgt nachfolgend eine Schätzung möglicher Abrisskosten für das 
Gebäude. 
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4.4.2 Abrisskostenermittlung 

Die durchschnittlichen Freilegungs-/Abbruchkosten führen zu nachfolgenden Abrisskosten: 

 
Tabelle:    Freilegungskosten 
Quelle: Sprengnetter 
Gruppe:  Abbrucharbeiten (auf Basis NHK 2010) 
 

Abbrucharbeiten Einheit €  
   
Fachwerkgebäude abbrechen   
- mit Maschineneinsatz m³ u.R. 30 - 40 
- in Handarbeit m³ u.R. 80 - 100 
 
Erläuterungen 
Alle Angaben einschließlich Verladen, Abtransport und Deponieren. Erhöhte Deponiekosten bei 
organischem Material. 
 
Bruttorauminhalt des Bewertungsobjektes: ca. 3.125,00 m³ 
1. Abbruch mit Maschineneinsatz 80 %:  ca. 2.500,00 m³ 
2. Abbruch in Handarbeit 20 %:   ca.    625,00 m³ 
 
Vorbereitende Maßnahmen 750,00 € 

 
 

Abtrennung der Versorgungsleitungen 
 

1.500,00 €  

Abriss Fachwerkgebäude mit Maschineneinsatz:  
2.500 m³ * 35,00 €/m³ = 

 
 87.500,00 € 

 
 

 
Abriss Mauerwerkgebäude in Handarbeit 
625 m³ * 90,00 €/m³ =  

 
 

56.250,00 € 

 

 
Gesamtkosten Abriss Fachwerkgebäude 

 
146.000,00 € 

 

 
 
Die Abrisskosten für den Gebäudekomplex betragen 
zum Wertermittlungsstichtag brutto ca.                                                               146.000,00 €. 
 
 
Anmerkung: Alle Angaben einschließlich Verladen, Abtransport und Deponieren. Die v. g. Kosten 
umfassen nicht die Entsorgung evtl. anfallender kontaminierter Bauteile sowie die Gegenrechnung 
evtl. vorhandener Restwerte. 
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4.4.3 Bodenwertermittlung  

Nach der Wertermittlungsverordnung ist der Bodenwert getrennt vom Wert der baulichen und sons-
tigen Anlagen in der Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 15 i.V. mit § 16 Im-
moWertV).  

Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwer-
termittlung herangezogen werden (§ 9 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche 
Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zusammen-
gefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von 
dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Umständen – wie: Erschließungszustand, 
spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – 
bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bodenricht-
wert.  

 
4.4.3.1 Bodenwert des Bewertungsobjektes 

Der zuletzt vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte veröffentlichte beitrags-
/abgabenfreie Bodenrichtwert wurde aus der Bodenrichtwertkarte (siehe Anlage) und dem Grund-
stücksmarktbericht entnommen. Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wer-
termittlungsstichtag und der wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale wird der Bodenwert zum Wer-
termittlungsstichtag wie folgt geschätzt: 
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (einfache Lage) 38,00 €/m² 
zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MD (Dorfgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I-II 
Bauweise = offen 
Grundstückstiefe (t) = 40 m 
 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 23.09.2024 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MD (Dorfgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 
Bauweise = offen 
Grundstücksfläche (f) = 2.383 m² 
Grundstückstiefe (t) = 58 m 
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Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag 23.09.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks 
angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 38,00 €/m²  

 
II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2024 23.09.2024   1,00 E1 

 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage einfache Lage einfache Lage   1,00 E2 
Art der baulichen 
Nutzung 

MD (Dorfgebiet) MD (Dorfgebiet)   1,00 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 38,00 €/m²  
Fläche (m²) keine Angabe 2.383   1,00  
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00 E4 
Vollgeschosse I-II II   1,00 E5 
Bauweise offen offen   1,00 E6 
Tiefe (m) 40 58   1,00 E7 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht-
wert 

 = 38,00 €/m²  

 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 38,00 €/m²  
Fläche    2.383 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 90.554,00 € 

rd.  90.600,00 € 
 

 
Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag insgesamt 90.600,00 €. 
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4.4.3.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der Aktualität des Bodenrichtwertes keine wesentlichen 
Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind. 
 

E2 

Die Lage des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen Grundstü-
ckes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E3 

Die Nutzungsart des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen 
Grundstückes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforder-
lich. 
 

E4 

Beim Bewertungsgrundstück handelt es sich wie beim Richtwertgrundstück um baureifes Land. Ei-
ne zusätzliche Anpassung ist daher nicht erforderlich. 
 

E5 

Die Anzahl der Vollgeschosse entspricht dem Mittel der durchschnittlichen Grundstücke und der 
Bebauung in der Richtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E6 

Das Bewertungsgrundstück ist wie das Bodenrichtwertgrundstück mit offener Bauweise definiert. 
Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E7 

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf eine Tiefe von bis zu 40 m und gilt für Bauland und notwendi-
ge Garagengrundstücke. Das Bewertungsgrundstück liegt mit 58 m zwar deutlich oberhalb der v. g. 
Höchstgrenze, ist aber auch bis zu einer Tiefe von ca. 50 m bebaut. Aufgrund der baulichen Aus-
nutzung des Grundstückes ist eine zusätzliche Anpassung somit nicht erforderlich. 
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4.4.4 Ertragswertermittlung  

4.4.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbe-
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reiner-
trag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer 
für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaf-
tungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei-
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge-
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisie-
rung des Reinertrags bestimmt.  
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund-
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdau-
er der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.  
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswert-
verfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben wür-
de, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt 
somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Ge-
samt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrenten-
barwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwen-
dung des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermit-
telt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertrags-
wert der baulichen Anlagen“ zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite-
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
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4.4.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüb-
lich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den übli-
chen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) 
auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde ge-
legt werden, wenn diese marktüblich sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, 
nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung 
von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die 
Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge 
zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) lau-
fend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instand-
haltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.  
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die 
durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vo-
rübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung be-
stimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfol-
gung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 
und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in 
Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Roher-
trag auf die Mieter umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, 
für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrund-
stück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Er-
tragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz 
des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung 
im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Er-
gebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 
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Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertrags-
wertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt er-
fasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Rest-
nutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni-
sierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor-
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter-
mittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend be-
rücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbe-
sondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir-
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her-
stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.4.4.3 Ertragswertberechnung 

Gebäude  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 
        
 lfd. 

Nr. 
Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) bzw. 

(€/Stk.) 
monatlich  

(€) 
jährlich  

(€) 
Wohnhaus  1 Wohnen EG  170,00  6,10 1.037,00 12.444,00 
 2 Wohnen OG rechts  109,00  6,30 686,70 8.240,40 
 3 Wohnen OG / DG 

links 
 161,00  6,10 982,10 11.785,20 

Wirtschaftsgebäude     -  - 0,00 0,00 
Summe   440,00 -  2.705,80 32.469,60 
 
Die tatsächliche Nettokaltmiete weicht wegen Eigennutzung von der marktüblich erzielbaren 
Nettokaltmiete jährlich um -32.469,60 € ab. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage 
der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21).  
 
jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Net-
tokaltmieten) 

 32.469,60 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 
 

 
7.774,39 € 

jährlicher Reinertrag = 24.695,21 € 
Reinertragsanteil des Bodens 
3,85 % von 90.600,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 
 

 
3.488,10 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 21.207,11 € 
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 3,85 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 23 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
 

 
 

15,080 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 319.803,22 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  90.600,00 € 
vorläufiger Ertragswert  = 410.403,22 € 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 410.403,22 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  5.000,00 € 
Ertragswert  = 405.403,22 € 
 rd. 405.000,00 € 
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4.4.4.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Allgemeiner Hinweis 

Das Ertragswertverfahren wird nach dem Modell des zuständigen Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte ermittelt. Das Modell zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen kann dem aktuell gül-
tigen Grundstücksmarktbericht des entsprechenden Gutachterausschusses entnommen werden. 
 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Wohnflächen wurden dem vorliegenden Wertgutachten aus dem Jar 2003 entnommen und von 
mir anhand der vorliegenden Bauzeichnungen überschlägig auf Plausibilität überprüft und stellen-
weise korrigiert. Die (Berechnungen der) Wohn- bzw. Nutzflächen können demzufolge teilweise 
von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind 
deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 
 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Net-
tokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich 
zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage  

 der Modellmieten aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht 
als mittelfristiger Durchschnittswert wie folgt abgeleitet und angesetzt. 
 

Wohnfläche Baujahr Miete Stadt Lage Mittelwert Mietwert 
170 1958  Schmallenberg mittel   

  5,70 1,07 1,00 6,10 rd. 6,10 
109 1958  Schmallenberg mittel   
  5,90 1,07 1,00 6,31 rd. 6,30 
161 1958  Schmallenberg mittel   
  5,70 1,07 1,00 6,10 rd. 6,10 
 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt-
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be-
wirtschaftungskostenanteil) bestimmt. Dieser Wertermittlung werden u. a. die veröffentlichten 
durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass das-
selbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der zuständige Gutachterausschuss bei der 
Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde gelegt hat. 
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Bewirtschaftungskosten (BWK) 
BWK-Anteil    

Verwaltungskosten    
Wohnen Wohnungen (Whg.) 3 Whg.  351,00 € 1.053,00 € 
Gewerbe  --- % vom Rohertrag --- € 
Instandhaltungskosten    
Wohnen Wohnungen (Whg.) 440,00 m²  13,80 €/m² 6.072,00 € 
Mietausfallwagnis    
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag  649,39 € 
Gewerbe ---  --- € 
Summe   7.774,39 € 

 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage 

 der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses 
wie folgt bestimmt. 
 

Einflussgröße Ausprägung Prozentpunkte 
Grundwert für  
Drei-/Mehrfamilienhäuser 

 1,85 

Stadt/Gemeinde Schmallenberg 0,55 

Lage mittel 0,00 

Gewerbenutzung nein 0,00 

Anzahl Wohneinheiten 3 0,40 

durchschnittliche Wohnfläche > 120 m² 0,95 

Restnutzungsdauer 23 Jahre 0,10 

  3,85 
 
Der Mittelwert für Dreifamilienhäuser liegt bei 3,20 die Standardabweichung bei 1,50. 
Der Sachverständige hält daher den v. g. ermittelten Liegenschaftszinssatz in Höhe von 3,85 % als 
marktgerecht. 
 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes ausrei-
chend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist keine zusätzliche Marktanpassung durch marktübli-
che Zu- oder Abschläge erforderlich. 
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Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ist wertermittlungstech-
nisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und dem Ertragswertmodell des Gutachterausschusses entnom-
men. Die GND beträgt pauschal 80 Jahre. 
 
Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Wohnhaus 
 
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 0,5 0,5    
Dach 15,0 %  0,6  0,2 0,2 
Fenster und Außentüren 11,0 % 0,5 0,5    
Innenwände und -türen 11,0 % 0,5 0,5    
Deckenkonstruktion 11,0 %  0,5 0,5   
Fußböden 5,0 %  0,5 0,5   
Sanitäreinrichtungen 9,0 %  0,5 0,5   
Heizung 9,0 %  1,0    
Sonstige technische Ausstattung 6,0 %   1,0   
insgesamt 100,0 % 22,5 % 53,0 % 18,5 % 3,0 % 3,0 % 

 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
 
Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, 
Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer 
Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Standardstufe 2  ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestri-
chen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dach-
dämmung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 4  
glasierte Tondachziegel; Flachdachausbildung tlw. als Dachterrasse; Konstruktion in Brett-
schichtholz, schweres Massivflachdach; besondere Dachform, z.B. Mansarden-, Walmdach; 
Aufsparrendämmung, überdurchschnittliche Dämmung (nach ca. 2005) 

Standardstufe 5 hochwertige Eindeckung z.B. aus Schiefer oder Kupfer, Dachbegrünung, befahrbares Flach-
dach; stark überdurchschnittliche Dämmung 

Fenster und Außentüren  
Standardstufe 1 Einfachverglasung; einfache Holztüren 

Standardstufe 2 Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 
1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 Fachwerkwände, einfache Putze/ Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestri-
chen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Standardstufe 2 massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holzständer-
wände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion 
Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken 
Standardstufe 3 Betondecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Estrich); einfacher Putz 
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Fußböden 
Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 
Standardstufe 2 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC je Wohneinheit; Dusche und Badewanne; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch 
gefliest 

Heizung 

Standardstufe 2 Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandthermen, 
Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Un-
terverteilung und Kippsicherungen 

 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" 
abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird al-
lerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesent-
liche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen un-
mittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung 
in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten 
oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 
3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 
 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Wohnhaus  

Das ca. 1958 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen 
zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet. 
Hieraus ergeben sich 3,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt er-
mittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 
Begründung 

Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wär-
medämmung 4 0,0 0,0  

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,0 0,0  

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, 
Wasser, Abwasser) 2 0,5 0,0 B03 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 1,0 0,0 B04 
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Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 0,0  

Modernisierung von Bädern 2 0,5 0,0 B06 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, 
Fußböden, Treppen 2 0,5 0,0 B07 

Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 1,0 0,0 B08 

Summe  3,5 0,0  

 

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten 

B03 

 tlw. Erneuerung der Leitungssysteme im Rahmen der Umnutzung des Wohnhauses zu zwei 
Wohnbereichen 

B04 

 Erneuerung des Ölbrenners, ca. 2018 

 Einbau eines Holzvergasers, ca. 2010 

B06 

 tlw. Erneuerung der Bäder im Rahmen der Umnutzung des Wohnhauses zu zwei Wohnbereichen 

 Erneuerung eines Badezimmers im Obergeschoss, ca. 2019 

B07 

 tlw. Erneuerung des Innenausbaus im Rahmen der Umnutzung des Wohnhauses zu zwei Wohn-
bereichen 

 sukzessive Erneuerung des Innenausbaus 

B08 

 Verbesserung der Grundrissgestaltung im Rahmen der Umnutzung des Wohnhauses zu zwei 
Wohnbereichen 

 
 
Ausgehend von den 3,5 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „klei-
ne Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ zuzuordnen. 
In Abhängigkeit von: 

 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
 dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2024 – 1958 = 66 Jahre) ergibt sich eine (vor-

läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 66 Jahre =) 14 Jahren 
 und aufgrund des Modernisierungsgrads „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhal-

tung" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV 21" ei-
ne (modifizierte) Restnutzungsdauer von 23 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1967. 
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objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Er-
tragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend be-
rücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt wor-
den sind. 
 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
Weitere Besonderheiten   -5.000,00 € 
 Abtrennung Wohnungen, Regelung Eingangssituation 

bzw. Zugang, Installation Küchenanschluss, Einbau 
Wohnungseingangstüren 

-20.000,00 €  

 Remise (erhaltenswerter Teil des Wirtschaftsgebäudes) 15.000,00 €  
Summe -5.000,00 € 

 
 
4.4.5 Wert des Teilgrundstücks Flurstück 180 

Dreifamilienhäuser in dieser Lage, Größe, Ausstattung und mit der Nutzbarkeit des Bewertungs-
grundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Ertragswert orientieren. 
Der Ertragswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 405.000,00 € ermittelt. 
 
Der Wert für das Teilgrundstück Flurstück 180 wird zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 mit 
rd. 

405.000,00 € 
geschätzt. 
 
 
Der vorstehende Wert gilt sowohl im Rahmen einer Gesamtversteigerung als auch Einzelver-
steigerung.  
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4.5 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flurstück 280 

4.5.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im 
Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). Neben oder anstelle von 
Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herange-
zogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  

 dem Entwicklungszustand gegliedert und  

 nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

 dem beitragsrechtlichen Zustand, 

 der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

 der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

 der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 
hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstü-
cken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. 
Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über-
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der 
Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwert-
grundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, bei-
tragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bo-
denbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Boden-
richtwerts berücksichtigt. 
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4.5.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrie-
ben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung ei-
ner ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multi-
plikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit 
der entsprechenden Bezugsgröße (Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit 
dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, 
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Ge-
bäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinrei-
chend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung 
der Grundstücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts 
liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf 
die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge 
berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes 
mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze 
Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die all-
gemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt 
werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für 
Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie wer-
den auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flä-
chen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich 
erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit er-
mittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten 
Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels Umrech-
nungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des 
Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vor-
läufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts 
aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (di-
rekt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 
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4.5.2.1 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstü-
cke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grund-
stücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die 
in hinreichender zeitlichen Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre 
Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungs-
objektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflus-
senden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. 
Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entspre-
chenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden 
marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Be-
zugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der 
Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenhei-
ten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemei-
nen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an 
die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszu-
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, bauli-
cher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen 
insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim 
Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsob-
jekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfakto-
ren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter 
Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ver-
gleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
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Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbe-
sondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

 Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män-
gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf 
Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund-
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her-
stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

 nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

 grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Bodenwertermittlung  

Nach der Wertermittlungsverordnung ist der Bodenwert getrennt vom Wert der baulichen und sons-
tigen Anlagen in der Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 15 i.V. mit § 16 Im-
moWertV).  

Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwer-
termittlung herangezogen werden (§ 9 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche 
Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zusammen-
gefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von 
dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Umständen – wie: Erschließungszustand, 
spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – 
bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bodenricht-
wert.  

 
4.5.3.1 Bodenwert des Bewertungsobjektes 

Der zuletzt vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte veröffentlichte beitrags-
/abgabenfreie Bodenrichtwert wurde aus der Bodenrichtwertkarte (siehe Anlage) und dem Grund-
stücksmarktbericht entnommen. Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wer-
termittlungsstichtag und der wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale wird der Bodenwert zum Wer-
termittlungsstichtag wie folgt geschätzt: 
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (einfache Lage) 38,00 €/m² 
zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MD (Dorfgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I-II 
Bauweise = offen 
Grundstückstiefe (t) = 40 m 
 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 23.09.2024 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MD (Dorfgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 
Bauweise = offen 
Grundstücksfläche (f) = 707 m² 
Grundstückstiefe (t) = 19 m 



Dennis von Schamann  GA 304/24 Seite 75 von 91 
 

 
Winterberger Straße 8 / Lennestraße 6, 57392 Schmallenberg 

 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag 23.09.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks 
angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 38,00 €/m²  

 
II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2024 23.09.2024   1,00 E1 

 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage einfache Lage einfache Lage   1,00 E2 
Art der baulichen 
Nutzung 

MD (Dorfgebiet) MD (Dorfgebiet)   1,00 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 38,00 €/m²  
Fläche (m²) keine Angabe 707   1,00  
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00 E4 
Vollgeschosse I-II II   1,00 E5 
Bauweise offen offen   1,00 E6 
Tiefe (m) 40 19   1,00 E7 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht-
wert 

 = 38,00 €/m²  

 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 38,00 €/m²  
Fläche    707 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 26.866,00 € 

rd.  26.900,00 € 
 

 
Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag insgesamt 26.900,00 €. 
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4.5.3.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der Aktualität des Bodenrichtwertes keine wesentlichen 
Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind. 
 

E2 

Die Lage des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen Grundstü-
ckes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E3 

Die Nutzungsart des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen 
Grundstückes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforder-
lich. 
 

E4 

Beim Bewertungsgrundstück handelt es sich wie beim Richtwertgrundstück um baureifes Land. Ei-
ne zusätzliche Anpassung ist daher nicht erforderlich. 
 

E5 

Die Anzahl der Vollgeschosse entspricht dem Mittel der durchschnittlichen Grundstücke und der 
Bebauung in der Richtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E6 

Das Bewertungsgrundstück ist wie das Bodenrichtwertgrundstück mit offener Bauweise definiert. 
Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E7 

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf eine Tiefe von bis zu 40 m und gilt für Bauland und notwendi-
ge Garagengrundstücke. Das Bewertungsgrundstück liegt mit 19 m unterhalb dieser Höchstgrenze. 
Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
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4.5.4 Vergleichswertermittlung  

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „Flurstück 280“ sind ergänzend zum reinen Bo-
denwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder 
Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu be-
rücksichtigen. 
 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  26.900,00 € 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 1.614,00 € 

vorläufiger Vergleichswert  = 28.514,00 € 

marktübliche Zu- oder Abschläge  0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert  = 28.514,00 € 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkma-
le 

 0,00 € 

Vergleichswert  = 28.514,00 € 

 rd. 28.500,00 € 

 
4.5.4.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 

Außenanlagen 
Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 

BNK) 
prozentuale Schätzung: 6,00 % des vorläufigen Bodenwertes insg. (26.900,00 €) 1.614,00 € 
Summe 1.614,00 € 

 
 
4.5.5 Wert des Teilgrundstücks Flurstück 280 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren. 
Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 28.500,00 € ermittelt. 
 
Der Wert für das Teilgrundstück Flurstück 280 wird zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 mit 
rd. 

28.500,00 € 
geschätzt. 
 
Der vorstehende Wert gilt nur im Rahmen einer Gesamtversteigerung.  
 
Bei einer Einzelversteigerung wird ein potentieller Ersteher berücksichtigen, dass das Flur-
stück aufgrund des vorhandenen Eigengrenzüberbau eigenständig lediglich eingeschränkt 
bebaut werden kann. Das Grundstück ist unter diesen Voraussetzungen überwiegend als 
Stellplatz-/Lagerfläche und eingeschränkt als Bauland nutzbar. Dies ist als „wertmindernd“ 
zu berücksichtigen, da derartige Grundstücke am Markt mit lediglich 50 - 90 % des Boden-
richtwertes für Bauland gehandelt werden.  
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Der Wert für das Teilgrundstück Flurstück 280 wird daher bei einer Einzelversteigerung mit rd.  
 

21.500,00 € 
 

geschätzt. 
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4.6 Wertermittlung für das Teilgrundstück Flurstück 277 

4.6.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im 
Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). Neben oder anstelle von 
Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herange-
zogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  

 dem Entwicklungszustand gegliedert und  

 nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

 dem beitragsrechtlichen Zustand, 

 der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

 der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

 der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 
hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstü-
cken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. 
Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über-
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der 
Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwert-
grundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, bei-
tragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bo-
denbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Boden-
richtwerts berücksichtigt. 
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4.6.2 Bodenwertermittlung  

Nach der Wertermittlungsverordnung ist der Bodenwert getrennt vom Wert der baulichen und sons-
tigen Anlagen in der Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 15 i.V. mit § 16 Im-
moWertV).  

Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwer-
termittlung herangezogen werden (§ 9 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche 
Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zusammen-
gefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von 
dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Umständen – wie: Erschließungszustand, 
spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – 
bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bodenricht-
wert.  

 
4.6.2.1 Bodenwert des Bewertungsobjektes 

Der zuletzt vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte veröffentlichte beitrags-
/abgabenfreie Bodenrichtwert wurde aus der Bodenrichtwertkarte (siehe Anlage) und dem Grund-
stücksmarktbericht entnommen. Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wer-
termittlungsstichtag und der wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale wird der Bodenwert zum Wer-
termittlungsstichtag wie folgt geschätzt: 
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (einfache Lage) 38,00 €/m² 
zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MD (Dorfgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = I-II 
Bauweise = offen 
Grundstückstiefe (t) = 40 m 
 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 23.09.2024 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = Gemeindebedarfsfläche 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = ./. 
Bauweise = ./. 
Grundstücksfläche (f) = 24 m² 
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Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermitt-
lungsstichtag 23.09.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks 
angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 38,00 €/m²  

 
II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2024 23.09.2024   1,00 E1 

 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage einfache Lage einfache Lage   1,00 E2 
Art der baulichen 
Nutzung 

MD (Dorfgebiet) Gemeindebedarfsfläche   1,00 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 38,00 €/m²  
Fläche (m²) keine Angabe 24   1,00  
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   0,20 E4 
Vollgeschosse I-II ./.   1,00 E5 
Bauweise offen ./.   1,00 E6 
Tiefe (m) 40 1,50   1,00 E7 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht-
wert 

 = 7,60 €/m²  

 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 7,60 €/m²  
Fläche    24 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 182,40 € 

rd.  182,00 € 
 

 
Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag insgesamt 182,00 €. 
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4.6.2.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der Aktualität des Bodenrichtwertes keine wesentlichen 
Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind. 
 

E2 

Die Lage des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen Grundstü-
ckes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforderlich. 
 

E3 

Die Nutzungsart des Bewertungsgrundstückes entspricht der des typischen, durchschnittlichen 
Grundstückes in dieser Bodenrichtwertzone. Eine zusätzliche Anpassung ist somit nicht erforder-
lich. 
 

E4 

Bei dem Flurstück handelt es sich um einen Anteil an einem Weg einer Gemeindebedarfsfläche. 
Derartige Wege-/ bzw. Verkehrsflächen werden nach Rücksprache mit dem zuständigen Gutachter-
ausschuss zu ca. 20 % des Bodenrichtwertes für Bauland gehandelt. 
 

E5 – E7 

Diese Faktoren spielen bei einer als Weg genutzten Gemeindebedarfsfläche keine Rolle. 
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4.6.3 Vergleichswertermittlung  

Zur Bewertung des unbebauten Teilgrundstücks „Flurstück 277“ sind ergänzend zum reinen Bo-
denwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder 
Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu be-
rücksichtigen. 
 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  182,00 € 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 7,28 € 

vorläufiger Vergleichswert  = 189,28 € 

marktübliche Zu- oder Abschläge  0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert  = 189,28 € 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkma-
le 

 0,00 € 

Vergleichswert  = 189,28 € 

 rd. 190,00 € 

 
4.6.4 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 

Außenanlagen 
Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 

BNK) 
prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. (0,00 €) 7,28 € 
Summe 7,28 € 

 
 
4.6.5 Wert des Teilgrundstücks Flurstück 277 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren. 
Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 190,00 € ermittelt. 
 
Der Wert für das Teilgrundstück Flurstück 277 wird zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 mit 
rd. 

190,00 € 
geschätzt. 
 
 
Der vorstehende Wert gilt sowohl im Rahmen einer Gesamtversteigerung als auch Einzelver-
steigerung.  
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5 Verkehrswert 

Hinweise zum Verkehrswert 

Die im Textteil dieses Gutachtens erwähnte juristische Definition des Paragraphen § 194 BauGB 
besagt in aller Klarheit, dass es sich bei dem Verkehrswert um einen Preis und nicht um einen 
rechnerischen Wert handelt; einen Preis, der am Grundstücksmarkt unter normalen Umstän-
den wahrscheinlich für das Bewertungsobjekt erzielt werden würde. Dieser Preis soll die 
Marktverhältnisse der zu bewertenden Immobilie zum betreffenden Zeitpunkt möglichst genau re-
flektieren (Petersen).  
Die Verkehrswertsachverständigen sind nicht dazu da, dem Markt vorzurechnen, was eine 
Immobilie kosten dürfe, sondern dazu, den Markt zu beobachten und zu ermitteln, was für 
eine Immobilie üblicherweise gezahlt wird (so zutreffend Vogels). 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Unterlagen und unter Einbeziehung der Finanzierbarkeit 
derartiger Immobilienobjekte bei der augenblicklichen Lage auf dem Hypothekenmarkt (derzeitige 
Einschränkungen gemäß „Basel III“) ergibt sich der nachstehend geschätzte Verkehrswert. Die-
ser ist daher am Immobilienmarkt nur bei einer angemessenen langen Vermarktungsdauer mit pro-
fessioneller Vorgehensweise zu erzielen. 
 
Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe im Rahmen einer Gesamtversteigerung 
betragen zum Wertermittlungsstichtag: 
 

Teilgrundstück Nutzung/Bebauung Fläche Teilgrundstückswert 
Flurstück 237/164 Einfamilienhaus 289,00 m² 165.000,00 € 
Flurstück 180 Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude 2.383,00 m² 405.000,00 € 
Flurstück 280 unbebaut (Parkplatz) 707,00 m² 28.500,00 € 
Flurstück 277 unbebaut (Weg) 24,00 m² 190,00 € 
Summe  3.403,00 m² 598.690,00 € 
 
Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe im Rahmen einer Einzelversteigerung 
betragen zum Wertermittlungsstichtag: 
 

Teilgrundstück Nutzung/Bebauung Fläche Teilgrundstückswert 
Flurstück 237/164 Einfamilienhaus 289,00 m² 165.000,00 € 
Flurstück 180 Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude 2.383,00 m² 405.000,00 € 
Flurstück 280 unbebaut (Parkplatz) 707,00 m² 21.500,00 € 
Flurstück 277 unbebaut (Weg) 24,00 m² 190,00 € 
Summe  3.403,00 m² 591.690,00 € 
 
 
Aufgrund der Verwertbarkeit als wirtschaftliche Einheit und der damit verbundenen zu er-
wartenden Angebote, wird (insbesondere für die Flurstücke 180 und 280) eine Gesamtverstei-
gerung angeregt. 
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Der Verkehrswert für das mit zwei Wohnhäusern und einem Wirtschaftsgebäude bebaute 
Grundstück in 
57392 Schmallenberg 
Winterberger Straße 8 / Lennestraße 6 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Schmallenberg 811 1, 2, 32, 33 

 

Gemarkung Flur  Flurstücke 
Oberkirchen 46 237/164, 180, 280, 277 

 
wird zum Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 mit rd. 

600.000 € 
in Worten: sechshunderttausend Euro 

geschätzt. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungs-
gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist 
oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
Recklinghausen, den 27. November 2024 
 
 
 
 
 

   
    _____________________________________ 

                                                                                        
         Dennis von Schamann  
        DIN EN ISO / IEC 17024:2012 zertifizierter  
         Sachverständiger für Immobilienbewertung 
                        ZIS Sprengnetter Zert (S)    
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist auf den Wertermittlungsstichtag be-
zogen und nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfälti-
gung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zum Schadenersatz (LG Hamburg, Az. 308 O 580/08 vom 15.05.2009). 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Be-
schreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei 
arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht ver-
letzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Be-
triebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schä-
den. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die 
von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Hö-
he des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall 
auf maximal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus 
dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im 
Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für 
kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis 
maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen 
maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5.1 Wertermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 
Für das Einfamilienhausgrundstück in 57392 Schmallenberg, 

Winterberger Straße 8 / Lennestraße 6 
Flur 46 Flurstücksnummer 237/164. Wertermittlungsstichtag: 23.09.2024 
 
 

Bodenwert 
 Grundstücksteil Entwicklungs-

stufe 
beitragsrecht-
licher Zustand 

BW/Fläche 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 Flurstück 237/164 baureifes Land frei 38,06 289,00 11.000,00 
  Summe: 38,06 289,00 11.000,00 
 

Objektdaten 
 Grundstücks-

teil 
Gebäudebe-

zeichnung / Nut-
zung 

BRI 
[m³] 

BGF 
[m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 Flurstück 
237/164 

Einfamilienhaus ./. 223,74 68,00 1845 80 38 

         
 

Wesentliche Daten 
 Grundstücksteil Jahresrohertrag RoE [€] BWK 

[% des RoE] 
Liegenschaftszinssatz 

[%] 
Sachwert-

faktor 
 Flurstück 237/164 5.712,00 1.294,84 € 

(22,67 %) 
0,50 1,12 

      
 

Relative Werte  
relativer Bodenwert: 161,76 €/m² WF/NF 
relative besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale: -44,12 €/m² WF/NF 
relativer Verkehrswert:  2.426,47 €/m² WF/NF 
Verkehrswert/Rohertrag:  28,89 
Verkehrswert/Reinertrag:  37,35 
 

Ergebnisse  
Ertragswert: 159.000,00 € 
Sachwert: 167.000,00 € 
Verkehrswert (Marktwert):  165.000,00 € 
Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 
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Für das Wohnhaus und Wirtschaftsgebäudegrundstück in 57392 Schmallenberg, 
Winterberger Straße 8 / Lennestraße 6 

Flur 46 Flurstücksnummer 277 u.a. Wertermittlungsstichtag: 23.09.2024 
 
 

Bodenwert 
 Grundstücksteil Entwicklungs-

stufe 
beitragsrecht-
licher Zustand 

BW/Fläche 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 Flurstück 180 baureifes Land frei 38,02 2.383,00 90.600,00 
  Summe: 38,02 2.383,00 90.600,00 
 

Objektdaten 
 Grundstücks-

teil 
Gebäudebe-
zeichnung / 

Nutzung 

BRI 
[m³] 

BGF 
[m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 Flurstück 180 Wohnhaus ./. 734,55 440,00 1958 80 23 
         
 

Wesentliche Daten 
 Grundstücksteil Jahresrohertrag RoE [€] BWK 

[% des RoE] 
Liegenschaftszinssatz 

[%] 
Sachwert-

faktor 
 Flurstück 180 32.469,60 7.774,39 € 

(23,94 %) 
3,85 ---- 

      
 

Relative Werte  
relativer Bodenwert: 205,91 €/m² WF/NF 
relative besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale: -11,36 €/m² WF/NF 
relativer Verkehrswert:  920,45 €/m² WF/NF 
Verkehrswert/Rohertrag:  12,47 
Verkehrswert/Reinertrag:  16,40 
 

Ergebnisse  
Ertragswert: 405.000,00 €  
Verkehrswert (Marktwert):  405.000,00 € 
Wertermittlungsstichtag 23.09.2024 
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6 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
ImmoWertA: 
Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV-
Anwendungshinweise 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von 
Grundstücken 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
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6.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsamm-
lung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsamm-

lung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewer-

tung 
 
[4] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter 

Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 
 
[5] Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch; Bundesan-

zeiger Verlag, 6. Auflage, Stand 2010 
 
[6] Oswald / Abel: Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden – Typische Erscheinungs-

bilder, Beurteilungskriterien, Grenzwerte; Vieweg Verlag, 3. Auflage, Stand 2005 
 
[7] Schmitz / Krings / Dahlhaus / Meisel: Baukosten 2020/2021 – Instandsetzung, Sanierung, 

Modernisierung, Umnutzung; Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, 24. Auf-
lage, Stand 2020 

 
 
6.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, 
Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand Novem-
ber 2024) erstellt. 
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7 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Fotos 
 
Anlage 2: Übersichtskarte 
 
Anlage 3: Regionalkarte 
 
Anlage 4: Wohnlagenkarte 
 
Anlage 5: Liegenschaftskarte 
 
Anlage 6: Luftbild 
 
Anlage 7: Bodenrichtwertkarte 
 
Anlage 8: behördliche Auskünfte 
 
Anlage 9: Auszug aus der Bauakte 
 
Anlage 10: Grundrisse, Ansichten und Schnitte 
 
Anlage 11: Flächenberechnungen 
 
 
 
 
Die Anlagen 2 – 11 sind aufgrund des Datenschutzes nur im Hauptgutachten vorhanden. 
 
 


